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Schrift), auch für die allgemeine Schulkinder-Fürsorge hat man ein Herz, aber
für einen Beitrag zur Förderung der Zahnpflege sind die Hände verschlossen.

Gewiß es wäre absurd, vom Kanton neue Opfer für die Schule zu verlangen,
man weiß ja, wie es um die Kantonsfinanzen bestellt ist. Es wäre bloß zu
überlegen, ob die verschiedenen Beiträge, die für alle möglichen Schulangelegcnheiten
fließen, nicht zu gunsten der so wichtigen Zahnpflege etwas gekürzt werden
könnten. Wir nehmen, ohne weiteres an, daß an größeren Orten des Kantons der
Zahnpflege in der Volksschule die gebührliche Aufmerksamkeit geschenkt wird,
trotz Ermangelung von Gesetzesvorschriften; anderseits sind wir davon
überzeugt, daß an manchen Landschulen nicht das Geringste geschieht, nicht einmal
eine jährliche zahnärztliche Untersuchung der Kindergebisse, die immerhin ein
Anfang wäre. Gewiß nützt die Untersuchung wenig oder nichts ohne nachfolgende
Behandlung. Immerhin darf erwartet werden, daß schon durch eine Untersuchung
manche Eltern Anlaß nehmen, ihre Kinder zum Zahnarzt zu schicken.

Wenn wir uns nicht irren, so wurde doch über die wichtige Angelegenheit
sowohl in Lehrerkonferenzen wie im Großen Rat gesprochen, unseres Wissens
leider ohne einen greifbaren Erfolg. Es wäre daher sicher nicht zu früh, die Frage
neuerdings aufzugreifen und wenigstens eine Grundlage zu schaffen. Freilich ist
die Zahnpflege bezw. Behandlung eine kostspielige Angelegenheit und es ist
ohne weiteres klar, daß für einen idealen Ausbau der Zahnpflege die Mittel
fehlen.

Zum mindesten sollte zur Pflicht gemacht werden, daß das Gebiß der
Volksschulkinder einmal im Jahr zahnärztlich untersucht werde mit Berichterstattung

an das Erziehungsdepartement. An die Behandlung der Zähne leisten Kanton

und Gemeinde zu gleichen Lasten einen Aufmunterungsbeitrag, der Kanton
allerdings in Anbetracht der prekären Lage auf Kosten anderer Beiträge.

Es geht hier um Gesundheit unserer Schulkinder, denn die Erhaltung der
Zähne ist von allergrößter Wichtigkeit. Die Pflege und Erhaltung der Gesundheit

ist die erste Aufgabe des Erziehers und des Staates gegenüber der Schule
Mens sana in corpore sano. Ein Schulrat.

RÄTSEL

Magisches Quadrat

Die Buchstaben: a bb eeeeee ii nn oo rrrr tttt uu sind so in die Felder zu
setzen, daß sich waagrecht und senkrecht die gleichen Wörter folgender Bedeutung

ergeben:
1) thg. Ortschaft am Bodensee; 2) Ortschaft im Kt. Zürich (ü ue); 3)

Erhaschtes; 4) Schlangenart; 5) inneres Organ.

Auflösung in Nr. 2.
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